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Beamt:innen der EVG

Moderne Kommunikationsmittel machen’s möglich: Arbeiten im häuslichen 
Bereich(„Homeoffice“)istimmerbeliebter.DochauchimHomeofficekanneszu
Unfällenkommen.

Für Tarifkräfte gilt: Wer zu Hause arbeitet, ist im gleichen Umfang versichert wie in 
der  Betriebsstätte.

DasistbeiBeamt:innennichtso! 
SiesindindiesemPunktschlechtergestellt.

Ihr (Dienstunfall-)Schutz ist komplizierter:  
→ Hat der Dienstherr die Tätigkeit im Homeoffice angeordnet?
→  Steht die Unfallursache in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der 

 dienstlichen  Tätigkeit? 
Es erfolgt immer eine „einzelfallbezogene Prüfung“. Wann genau der Schutz greift,  
ist daher nicht eindeutig vorhersehbar. 

DieEVGfordert:DasDienstunfallrechtmussderheutigenLebens-undArbeits-
realitätangepasstwerden!

AuchBeamt:innenarbeitenoftvonzuhause.EsbedarfdahereinerAusweitung
desDienstunfallrechtsumeinenlückenlosenSchutzzugewährleisten.Auchhier
mussgelten:DerVersicherungsschutzimHomeofficeistdergleichewieinder
Dienststelle.

Allerdings blockt das Bundesinnenministerium noch ab: Es sieht derzeit keinen 
 Handlungsbedarf. Daher suchen wir jetzt konkrete Fälle aus der Praxis, um diese 
Schutzlücke zu dokumentieren und an das Bundesinnenministerium zu melden. 


